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Transformator#

Lineare Siedlungsgrenze
BW-a

aktualisiert gem. DKM Stand 10/2024

aktualisiert gem. DKM Stand 10/2024

Parkplatz!(P

Info: Altablagerung beurteilt keine Altlasten
Quelle: Umweltbundesamt GmbH, aktualisiert am 05.06.2025

Quelle: BDA, Stand 22.05.2024, aktualisiert am 05.06.2025
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blauer Vorbehaltsbereich - Technische Maßnahmen")TM
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Quelle: Amt der NÖ Landesregierung, aktualisiert am  05.06.2025
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Grenze des politischen Bezirks! ! !

Vogelschutzgebiet (gesamtes Gemeindegebiet)
Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (siehe Abgrenzung Plandarstellung)
Quelle: Amt der NÖ Landesregierung, aktualisiert am  05.06.2025

")VH

SteinbruchStb

 - Vorlage eines gemeinsamen Parzellierungsentwurfes für die gesamte
betroffene Aufschließungszone entsprechend ihrer Abgrenzungen im 
Flächenwidmungsplan,
 - Vorlage eines gemeinsamen Gestaltungskonzeptes für die gesamte 
betroffene Aufschließungszone entsprechend ihrer Abgrenzungen im 
Flächenwidmungsplan, insbesondere ein Verkehrs-, Grün- und 
Freiflächenkonzept beinhaltend. 
    - Ausgehend von diesen Vorlagen ist nachzuweisen: 
    - gesicherte Verkehrserschließung,
    - gesicherte Ver- und Entsorgung, 
    - gesichertes Grün- und Freiraumangebot.

 - Vorlage eines Bebauungs- und Nutzungskonzeptes für die gesamte 
betroffene Aufschließungszone entsprechend der für dieses Gebiet
festgelegten Funktionen und auf Basis des Masterplans Waldmühle - 
Tor zum Wienerwald. Dabei sind Flächen in einem Mindestausmaß 
von 45% (A2) bzw. 55% (A3) in naturparknahem Charakter zu planen. 
(Plandarstellung 1:500 bzw. 1:200) 
 - Berücksichtigung des Landschaftsbildes.
Die Eigenheit und Charakteristik der bestehenden Wienerwald-
landschaft muss im Zuge der Bebauung weiterhin wahrnehmbar, die 
Aufweitung des Tales gewahrt bleiben. Demzufolge sind Gebäude so
auszuführen, dass ab einer Gebäudelänge von 40 m diese durch
Einschnitte von mind. 20 m zu unterteilen sind. In diesen Einschnitten
darf die max. Gebäudehöhe, gemessen an der Straßenfluchtlinie, 8 m
nicht überschreiten und Geschoße müssen dort so angeordnet werden,
dass sie gemessen ab diesem Punkt, ansteigend zur Landschaft hin,
innerhalb einer Neigung von 30° liegen, so dass die Sichtbeziehung zur
vorhandenen Wienerwaldlandschaft weiterhin gewahrt bleibt.
 - Es besteht die Möglichkeit auf Kontaminationen (z.B. durch Treib-
stoffe) des Untergrunds. Deswegen ist diesbezüglich die Standort-
eignung (Freiheit von Altlasten bzw. Sanierung von etwaigen Altlasten)
nachzuweisen. 
 - Die rechtliche, technische und wirtschaftliche Umsetzung dieses
Konzeptes ist nachzuweisen.

- Vorlage eines mit dem Gemeinderat abstimmten Teilungsentwurfes
- Sicherstellung der Errichtung der Anbindung des Grundstückes /
der Grundstücke an eine öffentliche Verkehrsfläche mit Aufschließungs-
funktion

Gewässer!(W

gem. § 6 Abs. 3 Z 1 NÖ ROG 2024, LGBI. Nr. 10/2024

Europaschutzgebiet Wienerwald-Thermenregion
!(Europa-
schutzgebiet

Sprengmittelanlage mit Gefährdungsbereich)"")!(

gem. § 6 Abs. 3 Z 1 NÖ ROG 2024, LGBI. Nr. 10/2024
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Verkehrsflächen

Private Verkehrsflächen,
   allfällig mit spezieller VerwendungVp

Öffentliche Verkehrsflächen,
   allfällig mit spezieller VerwendungVö

Aufschließungszone...-A

1. Voraussetzung für die Freigabe der Aufschließungszone A1:

3. Vorausetzung für die Freigabe der Aufschließungszonen
A4 und A5:

4. Auf Basis der Bebauungskonzepte wird in weiterer Folge ein
Bebauungsplan für den gesamten Bereich der betroffenen
Aufschließungszonen verordnet.

2. Voraussetzung für die Freigabe der Aufschließungszone
A2 und A3:
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Quelle: Amt der NÖ Landesregierung, aktualisiert am  05.06.2025
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   -xxx ... mit Angabe der besonderen NutzungBS-xxx

Öffentliche EisenbahnBahn

Quelle: Amt der NÖ Landesregierung, aktualisiert am  05.06.2025
Landschaftsschutzgebiet L(Name

Quelle: BDA, aktualisiert am 20.06.2025
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